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Nein




Sind die Rechte

schwerbehinderter
oder gleichgestellter
Personen betroffen?


Ist eine Überarbeitung

der Vorlagen notwendig?

Gleichstellung unterrichten,
Gelegenheit zur Stellungnahme
und ggf. Anhörung einräumen

  

Gremienvorlagen und
Vermerk erstellen

  

Stellungnahme prüfen

  

Entscheidung sichten

  

Gremienvorlagen mit
Vermerk übermitteln

  

 

Soll die Maßnahme
weitergeführt werden?



Maßnahme abbrechen

  
Prozess abgebrochen

Gem. §18 Abs. 2 LGG NRW Innerhalb angemessener Frist, die idR eine Woche nicht
unterschreiten darf
Im Falle von fristlosen Entlassungen und außerordentlichen Kündigungen beträgt
die Frist drei Arbeitstage

Gleichstellung,
Persoanlrat und
bedarfsweise SBV

 Ja

Nein

Ja



Nein

Entscheidung
geht ein







Ja

Auf Entscheidung und Stellungnahme warten



HR-System

  

HR-System

  

HR-System

  

HR-System

  

Mitwirkung der Gleichstellung,
Mitbestimmung des

Personalrats, bedarfsweise
Beteiligung SBV wenn

notwendig

HR-System

  

Personalakte verwalten

  

HR-System

  

Mitwirkung der Gleichstellung,
Mitbestimmung des

Personalrats, Beteiligung SBV
durchgeführt

Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht Teamleitung Personal und Recht
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Gremienvorlagen prüfen
und freigeben

  



Prüfung
in Ordnung?

Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung Adm. Geschäftsführung
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DienststelleNein Einigungsstelle anrufen

  

Erörterung zwischen
Dienststelle und

Personalrat durchführen

  


Ist eine

Einigung erfolgt?



Wer bezieht
die Einigungsstelle ein?

Mitteilung
geht ein


Information
übermitteln



Information geht ein



iSd §67 LPVG NRW

Zwei Wochen Frist
Verkürzung der Frist auf
eine Woche auf Verlangen der Dienststelle

Information zur Kenntnis
nehmen

  
Gremienvorlagen wurden zur

Kenntnis genommen

ggf. in Abstimmung
mit Teamleitung
Personal und Recht

HR-System

  

HR-System

  

Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte
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Sachverhalt prüfen und
Stellungnahme abgeben

  

Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung Schwerbehindertenvertretung
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SBV Beteiligung
durchführen

  

Zwei Wochen Frist, in dringenden Fällen auf eine Woche verkürzt gem. §66 Abs. 2 LPVG
NRW
Ggf. Verlängerung um eine Woche iSd §35 LPVG NRW
Bleibt eine fristgemäße und begründete Ablehnung der beabsichtigten Maßnahme iSd
§66 Abs. 2 aus, gilt die Maßnahme als bewilligt

Personalrat Personalrat Personalrat Personalrat Personalrat Personalrat Personalrat Personalrat
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Nein

Mitbestimmung
durchführen

  


Wird der Maßnahme

zugestimmt oder
verstreicht die Frist

iSd §66 Abs. 2 LPVG NRW?

Einigungsstelle anrufen

  

Information
übermitteln



Begründete Mitteilung an
Dienststelle versenden

  

Mitteilung
übermitteln



iSd §66 Abs. 3 LPVG NRW

Zwei Wochen Frist
Verkürzung der Frist auf
eine Woche auf Verlangen der Dienststelle

Einigungsstelle Einigungsstelle Einigungsstelle Einigungsstelle Einigungsstelle Einigungsstelle Einigungsstelle Einigungsstelle
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Information prüfen,
Entscheidung treffen

  


Entscheidung
übermitteln


Information

geht ein



Entscheidung der Einigungsstelle
bindet Personalrat und Diensstelle

Information geht ein



Ja
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Ja

Nein

Ja


